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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, ;"i!i t 

rech tliche RestiuItlungcn geändert werden - Versor­
gungsrcchts-Än�erungsgesetz 1990 

versorgungs-

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtsch aftskammern Öster­

reich s beeh rt sich , dem Präsid ium des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschr iften ihrer Stellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem versorgungsrechtlich e Bestim­

mungen geändert werden (Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 

1990) Mit der B itte um Kenntnisnahme zu �berreichen. 

� Beilagen F�r den Generalsekretär: 

gez . De . Sch uberth 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53 441 328, Fernschreiber 13/5451 

13/SN-298/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B S e H R  1 F T  

Rn das 

Bundesministerium für 

Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
41.010/2-1/90 26.2.1990 

WienJ am 5. 4.1990 

Unser ZeictJen: 
5-290/5ch 

Durchwafll : 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes" mit dem versorgungs­
rechtliche Bestimmungen geändert werden - Versor­
gungsrechts-knderungsgesetz 1990 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern iJster­

rei chs beehr t si eh " dem Bundesministerium für Rrbei t und 

Soziales mitzuteilen" daß sie gegen den Inhalt des Uber­

mittelten Entwurfes eines Bundesgesetzes., mit dem versor­

gungsrechtliche Bestimmungen geändert werden (Versorgungs­

rech ts-tinderungsgese tz 1990) kei nen Ei nwand erheb t. Der 

Entwurf sieht im wesentlichen eine Rnhebung der Versor­

gungsleistungen entsprechend der durch die 49. RSVG-Novel­

le normierten zusätzlichen Erhöhung der Pensionen und Rus­

gleichszulagenrichtsätze vor. 

Hit Hinweis auf die Neuregelung der gesetzLichen Pauschal­

beträge aus einem landwirtschaftlichen Rusgedinge im Be­

reich der Sozialversicherung durch die 14. BSVG-Novelle" 

BGBl.Nr. 644/1989" und die 48. RSVG-Novellej BGBL.Nr. 

642/1989" ab ,. ,. 1990 richtet die Präsidentenkonferenz an 
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das do. Bundesministerium den Rntrag. eine entsprechende 

Rbsenkung der laut § 13 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

und analogen Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes 

für RusgedlngeDetrage geLrenoen �auscnaL5atze in den Gesetz­

entwurf aufzunehmen. Ein Vergleich der aktuellen Werte 

zeigt.l daß di e::es "fi k ti ve Rusgedi nge" im Versorgungsrecht 

noch höher ist.l aLs es im 50zialversicherungsrecht bis Ende 

1989 war. Damit wird ein zahlenmäßig zwar abne/"'Jmender.l aber 

sozial besonders berücksichtigungswürdiger Personenkreis 

bei der Gewährung einer Ei ternrente oder 5chwerversehrten­

Zusatzrente benachteiligt.l was dringend aDgestelLt werden 

soLlte. Konkret SChlägt die Präsidentenkonferenz vor: 

1. Beim "fiktiven Rusgedinge" gem. § 13 Rbs. 5 KDVG und 

der analogen Bestimmung des Heeresversorgungsgesetzes 

sollte eine Obergrenze eingefügt werdenJ die entsprechend 

den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen bei 

35 % des RusgleichszuLagenrichtsatzes Liegt. 

2. Darüber hinaus sollten ale Husgealngewerte durchgehend 

um etwJ ein Drittel gesenkt werden. Die vergleichsweise 

niedri�eren gesetzlichen Pauschal werte in der 50zialver­

sicherung wurden ab 1. 1.1990 um 16 % gesenkt. 

3. Die vergLeichsweise ebenfalls hohen Werte für Einkünfte 

aus Land- und Forstwirtschaft gem. § 13 Rbs. 4 KDVG und 

anaLogen Bestimmungen solLten ebenfalls entsprechend 

gesenkt werden.l damit die BenachteiLigung der Detagten 

5chwerversehrten oder WitwenJ die noch eine Land- und 

Forstwirtschaft führen müssen.l beseitigt wird und sie 

eine gewisse materieLLe Verbesserung erhaLten. 
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Nit der Zentralorganisation der Kriegsoprer- und Behinder­

tenverbände österreichs wurden in dieser Sache bereits 

Kontakte geprlogen und übereinstimmende Rurfassung restge­

stellt/ daß eine Novellierung des § 13 KOVG sehr notwendig 

wäre. 

25 Rbschriften dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

gleichzeit dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Der Präsident: 

gez. NR ÖkR Ing. Derrler 

Der Generalsekretär: 

gez. Dipl.Ing. Strasser 
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